
ANNOUNCEMENTS / VERBANDSMITTEILUNGEN I 477

© Anästh Intensivmed 2008;49:477-480  Aktiv Druck & Verlag GmbH

BDAktuell I JUS-Letter

Eingruppierung von Ober -
ärzten – Ein Blick ins
Gerichtsfach
Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg

Die Eingruppierung der Oberärzte
ist und bleibt in vielen Kliniken
umstritten. Die Tarifvertrags partei -
en haben es leider versäumt, die
Eingruppierungsmerkmale klar zu
definieren, so dass hier für juristi-
sche Interpretationen genügend
Raum bleibt (dazu genauer:
Anästh Intensivmed Mai 2007, S.
291 ff.). Inzwischen liegen einige
erstinstanzliche Urteile vor, in
denen zu den tariflichen Eingrup -
pierungsmerkmalen Stellung ge -
nom men worden ist.

Zeitlicher Umfang der Tätigkeit

In der Vergangenheit haben die
Krankenhausträger im kommuna-
len Bereich oftmals die Eingrup -
pie rung in die Entgeltgruppe III mit
der Begründung abgelehnt, dass
der Mitarbeiter nicht mindestens
zur Hälfte als Oberarzt tätig ist.
Zur Begründung wurde § 15 TV-
Ärzte herangezogen. 

Anders sieht dies hingegen das
Arbeitsgericht Oldenburg (Urteil
vom 11.12.2007, Az. 5 Ca 210/07
E). In den Urteilsgründen wird aus-
geführt: "Nach der ständigen
obergerichtlichen Rechtsprechung
wird die Tätigkeit als Arzt als ein
einziger Arbeitsvorgang auf ge -
fasst. Bei den tariflichen Tätig -
keits  merkmalen werden alle ärzt-
lichen Tätigkeiten insgesamt ein-
heitlich bewertet. ... Die Tätigkeit
des Klägers dient einem ein heit -
lichen Zweck, nämlich der Kran -
kenversorgung. Eine Auftei lung in
verschiedene Arbeitsvor gänge ist
nicht sachgerecht. Das einheitli-

che Ziel der Tätigkeit des Klägers
ist die Rettung von Leben und
Wiederherstellung der Pa tienten -
gesundheit. Die ihm übertragene
Verantwortung, die prägend ist für
die Eingruppierung in Entgelt -
gruppe III, trägt er ständig und
nicht nur zu bestimmten Zeiten. ...
Die in einem zeitlich untergeord-
neten Umfang anfallenden admini-
strativen Tätigkeiten, wie die
Doku mentation, Abzeich nung von
Protokollen, Planung von Arbeits -
vor gängen, Unter weisung von
Assistenzärzten, dienen als Zu -
sam  menhangstätigkeit dem über -
geordneten Zweck der Patienten -
versorgung."

Medizinische Verantwortung

Hier wurde von den Arbeitgeber -
verbänden die Auffassung vertre-
ten, dass eine medizinische Ver -
ant wortung nur dann vorliegen
würde, wenn der Oberarzt die
medizinische Endverantwortung
und auch das Liquidationsrecht
erhalten hat. Diese Rechtsauffas -
sung ist durch das Tarifrecht kei-
nesfalls gedeckt.  

Das Arbeitsgericht Aachen (Urteil
vom 23.05.2007, Az. 6 Ca 178/07)
hat hierzu ausgeführt: "Gerade die
Tatsache, dass der Kläger über die
Narkosefähigkeit der Patienten
entscheidet und auch bei Fragen,
die bei den anderen in der Prä -
medikationsambulanz tätigen Kol -
le gen auftreten, das weitere
Prozedere festlegt, verdeutlicht,
dass dieser nicht nur organisatori-
sche, sondern auch medizinische
Verantwortung trägt. Der An -
nahme der medizinischen Verant -
wortung steht nicht entgegen,
dass bestimmte Rahmen stan -
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dards, deren Einhaltung der
Kläger überwacht, zuvor durch
den Chefarzt vor- bzw. freigege-
ben worden sind. Sie wird auch
nicht dadurch ausgeschlossen,
dass in bestimmten Fragen, ins-
besonderen solchen grundsätz-
licher Art, wie bei der Festlegung
bestimmter Behandlungsme tho -
den, Rück sprachen mit dem
Chefarzt stattfinden und der
Kläger dessen Weisungen unter-
steht."

So definiert auch das Arbeits -
gericht Leipzig (Urteil vom
13.07.2007, Az. 16 Ca 1676/07)
die medizinische Verantwortung:
"Da sie (=Leiter der Arbeits bereiche) bei
allen außergewöhnlichen Vor -
komm   nissen sofort unterrichtet
werden und bei drohenden und
bereits eingetretenen Zwischen -
fällen sofort hinzugezogen werden
müssen, zeigt dies, dass sie die
medizinische Verant wortung tra-
gen." 

Medizinische Verantwortung be -
deutet demnach, dass der Ober -
arzt als Ansprechpartner vor Ort
zur Verfügung steht, er aber kei-
nesfalls selbstständig, unabhän-
gig vom Chefarzt tätig werden
muss. 

In einem anderen Verfahren hat
das Arbeitsgericht Leipzig ent-
schieden, dass der Oberarzt nur
die Leitungsfunktion übernehmen
muss, nicht aber selbst in diesem
Bereich tätig sein muss (Urteil vom
05.10.2007, Az. 16 Ca 3012/07). 

Mit Urteil vom 12.07.2007 ( Az. 14
Ca 669/07) hat das Arbeitsgericht
Düsseldorf klargestellt, dass für
die medizinische Verantwortung
eben keine reine Verwaltungs tätig -
keit genügt; statt dessen ist die
Aufsichtsfunktion über (nicht-)
ärztliches Personal nötig, ver -

bunden mit der Ent scheidungs -
kompetenz im Einzelfall. 

Teil- oder Funktionsbereich

In der Praxis höchst strittig ist die
Definition der Teil- oder Funktions -
bereiche. Auch hierzu haben sich
die Arbeitsgerichte - zum Teil sehr
unterschiedlich - geäußert. 

So hat das Arbeitsgericht Aachen
(Urteil vom 23.05.2007, Az. 6 Ca
178/07) die Prämedikations ambu -
lanz als Teil- bzw. Funktions -
bereich gewertet. In dem Urteil hat
das Gericht auch klargestellt, dass
ein Teil- oder Funktionsbereich
dann vorliegen würde, wenn eine
räumliche und personelle Aus -
stattung gegeben ist. Diese
Aussa ge relativiert das Arbeits -
gericht Aachen dann allerdings
noch. Seines Erachtens ist es
nicht zwingend notwendig, dass
eine solche Ausstattung vorgehal-
ten wird, aber die Leitung eines
Transplantationsteams wäre zu -
mindest dann nicht ausreichend,
wenn dieses Team nur in seltenen
Ausnahmefällen zusammen tritt.
Hier wäre eine Kontinuität nötig.
Bei dem entschiedenen Fall ging
es um die Leitung des Trans -
plantationsteams, wobei das
Team in den vergangenen 6 Jah -
ren nur für 6 Transplantationen zu -
ständig war. Hier sah das Gericht
keinen selbstständigen Teil- oder
Funktionsbereich. 

Das Arbeitsgericht Leipzig hat
klar gestellt, dass es sich beim
Teilbereich nicht um einen Funk -
tionsbereich handelt, sondern hier
vielmehr eine Untergliederung vor-
liegt (Urteil vom 13.07.2007, Az.
16 Ca 1676/07). Bei dem beklag-
ten Universitätsklinikum wurde
durch den Klinikdirektor eine
Funktionsordnung erstellt, die
innerhalb der Klinik verschiedene
Arbeitsbereiche definierte (z. B.

Schmerzambulanz, Reanima tions -
training). Alle diese Arbeits be -
reiche wertete das Arbeitsgericht
als Teilbereich im Sinne des
Tarifrechts. 

(Ausdrückliche) Übertragung

Problematisch war in diesen Ver -
fahren noch die ausdrückliche
Übertragung durch den Arbeit -
geber, denn die Funktionsordnung
wurde nicht vom Krankenhaus -
träger, sondern von dem Klinik -
direktor erstellt.  Dabei war aller-
dings zu berücksichtigen, dass
zwar der Klinikleiter die Funktions -
ordnung erstellt hat, allerdings der
Vorstand darüber informiert wor-
den ist und dagegen in keinem der
Fälle interveniert hat. Daraus leitet
das Arbeitsgericht Leipzig zu
Recht eine Übertragung durch den
Arbeitgeber ab. Denn eine Über-
tragung ist nach Auffassung des
Arbeitsgerichtes Leipzig - gleiches
gilt für das Arbeitsgericht Düssel -
dorf (Urteil vom 12.07.2007, Az.
14 Ca 669/07) - konkludent mög-
lich. Hat der Krankenhausträger
also Kenntnis von den Entschei -
dungen des Abteilungsleiters und
widerspricht nicht, so muss der
Krankenhausträger sich im Wege
der Duldungs- bzw. Anscheins -
vollmacht die Handlungen des
Abteilungsleiters anrechnen las-
sen. 

Arbeitsrechtlicher Gleich -
behandlungsgrundsatz

Der Anspruch auf die Oberarzt -
eingruppierung kann sich u. U.
auch aus dem sog. arbeits -
rechtlichen Gleichbe hand lungs -
grundsatz ergeben. Dieser Grund -
satz gilt zwar im Bereich der
Vergütung nur sehr eingeschränkt,
weil der Grundsatz der Vertrags -
freiheit Vorrang hat. Wenn aber der
Krankenhausträger einige Alt-
Oberärzte oder auch Neu-Ober -
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ärzte in die Entgeltgruppe Ä3 / III
eingruppiert, ohne darlegen zu
können, aufgrund welcher beson-
deren Merkmale diese die tarif ver -
traglichen Qualifizierungs merk -
male nach seiner Auffassung erfül-
len, kann ein Anspruch geltend
gemacht werden. Das Arbeits -
gericht Köln (Urteil vom
23.10.2007, Az.: 16 Ca 4844/07)
hat hierzu festgelegt: "Dies lässt
nur den vom Kläger gezogenen
Schluss zu, dass die Um -
gruppierung nicht anhand einer
konkreten Sub sumtion unter die
tariflichen Quali fizierungs merk -
male erfolgt ist, sondern auf der
Grundlage eines vom Vorstand zur
Verfügung gestellten konkreten
Budgets und innerhalb dieses
nach sachfremden Kriterien wie
demjenigen der Betriebszuge -
hörig keit oder – wie im Falle der
erst später eingestellten "Neu"-
Oberärzte – aus Gründen der
Nähe zum neu eingestellten Chef -
arzt."

Kann der Krankenhausträger hin-
gegen darlegen, dass die anderen
Oberärzte die tariflichen Ein -
gruppierungs merkmale erfüllen,
ist für diesen arbeitsrechtlichen
Gleich behandlungsgrundsatz kein
Raum. 

Leitlinien und Standard
Dr. iur. Elmar Biermann, Nürnberg

Im Haftungsprozess eines Patien -
ten gegen einen Chirurgen war es
streitig, ob der Chirurg bei der
Behandlung gegen eine Leitlinie
seiner Fachgesellschaft verstoßen
hatte und ob deshalb ein Be -
handlungsfehler vorliege. In die-
sem Rechtstreit nimmt der
6. Zivilsenat des Bundesgerichts -
hofs (BGH) mit Beschluss vom
28.03.2008, Az. VI ZR 57/07,
Stellung und relativiert die
Bedeutung der Leitlinien: Es
könne offen bleiben, ob der
Chirurg tatsächlich gegen die ent-
sprechende Leitlinie verstoßen
haben sollte, denn selbst dann
könne der Verstoß gegen die
Leitlinie nicht unbesehen als
Behandlungsfehler gewertet wer-
den. Der BGH führt aus: 

„Leitlinien von ärztlichen Fach -
gremien oder Verbänden können
(im Gegensatz zu den Richtlinien
der Bundesausschüsse der Ärzte
und Krankenkassen) nicht unbe-
sehen mit dem zur Beurteilung
eines Behandlungsfehlers gebote-
nen medizinischen Standard
gleich gesetzt werden. Sie können
kein Sachverständigengutachten
ersetzen und nicht unbesehen als
Maßstab für den Standard über-
nommen werden. Letztendlich
obliegt die Feststellung des
Standards der Würdigung des
sachverständigen Tatrichters, des-
sen Ergebnis revisionsrechtlich
nur auf Rechts- und Verfahrens -
fehler überprüft werden kann, also
insbesondere darauf, ob ein
Verstoß gegen Denkgesetze und
allgemeine Erfahrungssätze vor-
liegt, das Gericht den Begriff des
medizinischen Standards verkannt
oder den ihm unterbreiteten
Sachverhalt nicht erschöpfend
gewürdigt hat ....".

Ulsenheimer / Biermann haben in
Anästh Intensivmed Februar 2008;
S. 105 f. zu den mediko-legalen
Aspekten der Leitlinien festge-
stellt, dass diese als Hilfsmittel zur
Interpretation des jeweiligen fach-
spezifischen Standards sinnvoll
und wichtig sind, dass Abwei -
chungen von den Leitlinien unter
Umständen aber notwendig und
erlaubt sind, da sie „haftungs-
rechtlich reine Orientierungshilfen"
seien. Die jüngste Entscheidung
des BGH bestätigt diese Aus -
führungen.

Missbrauch von Kranken -
versichertenkarten
– BSG Urteil vom 12.06.08 –

Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg

Im Hinblick auf das Urteil des Bun -
dessozialgerichts vom 12.06.2008
(Az. B 3 KR 19/07) sollten Kran -
ken hausträger vor der Behand -
lung die Identität des Patienten
überprüfen. Anderenfalls riskieren
sie im Betrugsfall, kein Geld von
der Krankenkasse zu erhalten. In
dem Terminbericht Nr. 27/08 führt
das BSG aus:

„Der 3. Senat hat entschieden,
dass das Krankenhaus das
Kosten  risiko für eine Kranken -
haus behandlung trägt, die ein in
Deutschland nicht kranken ver -
sicherter Patient in Anspruch ge -
nommen hat, indem er die ihm von
einem tatsächlich Versicherten
überlassene Krankenversicherten -
karte missbräuchlich benutzt und
Personenidentität mit dem Ver -
sicherten vorgespiegelt hat. Dies
gilt zumindest solange, wie die
Krankenkasse – so hier – während
der Behandlungszeit keine kon-
kreten Anhaltspunkte für eine
missbräuchliche Verwendung der

Ein neuer Service für Sie:
Urteilssammlung des BDA

Auf der BDA-Homepage finden
Sie Gerichtsentscheidungen aus
verschiedenen Rechtsgebieten,
die für Ihre Tätigkeit von Be -
deutung sind. Die derzeit noch
im Aufbau begriffene Urteils -
sammlung soll regelmäßig aktu-
alisiert und erweitert werden. 

Hier der direkte Link:
http://www.bda.de/urteile/db/

Ass. iur. E. Weis
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Krankenversichertenkarte hat. Der
Senat hat deshalb die Sprung -
revision des Krankenhausträgers
gegen das Urteil des SG zurück -
gewiesen, das den Erstattungs -
anspruch der Krankenkasse be -
jaht hatte. Auf die Kosten zusage
konnte sich das Krankenhaus
schon deshalb nicht berufen, weil
sie ausdrücklich den Versicherten
und nicht den tatsächlich behan-
delten Patienten betraf. Die ver-
tragsärztliche Verordnung konnte
keine Haftung der Krankenkasse
begründen, weil der Vertragsarzt
bei der Überweisung eines Pa -
tienten in ein Krankenhaus nicht
als Vertreter der Krankenkasse
fungiert. Auch auf die Kranken -
versichertenkarte konnte sich das
Krankenhaus nicht stützen, weil
diese nur in der vertragsärztlichen
Versorgung, also im ambulanten
Bereich, als "Nachweis der Be -
rechtigung zur Inanspruchnahme
von Leistungen" gilt und anson-
sten nur für die Abrechnung der zu
Gunsten der Versicherten erbrach-
ten Leistungen mit den Leistungs -
erbringern verwendet werden darf
( § 15 Abs 2 und § 291 Abs 1 Satz
3 SGB V). 

Das Krankenhaus konnte sich
auch nicht darauf berufen, dass
Vertragsärzte insoweit privilegiert
sind, als die Krankenkasse ihnen
gegenüber bei Benutzung einer
falschen Krankenversicherten -
karte grundsätzlich haftet, und
zwar gegen Abtretung des gegen
den Patienten gerichteten Ver -
gütungsanspruchs (zB § 19 Abs 7
Bundesmantelvertrag-Ärzte). Eine
solche Regelung hätte einer ver-
traglichen Vereinbarung zwischen
den Krankenhausträgern und den
Krankenkassen bedurft, die es –
jedenfalls bisher – nicht gibt. Der
Einwand der Erfüllung einer Nicht -
schuld (§ 814 BGB) war unbegrün-
det, weil zwar eine Mitarbeiterin

der Krankenkasse am Tage der
Bezahlung der Rechnung vom
Betrug Kenntnis hatte, nicht aber
die – insoweit maßgebenden –
Mitarbeiter der Abrechnungs -
stelle." 

Der getäuschte Krankenhaus -
träger könnte die Behandlungs -
kosten also nur im Rahmen eines
Schadensersatzanspruchs gegen-
über dem Patienten geltend
machen. Ob dieses Vorgehen aber
in der Praxis erfolgversprechend
ist, kann dahingestellt bleiben.

Wichtige Info zur Berufs -
haftpflichtversicherung
Ass. iur. Evelyn Weis, Nürnberg

Erhöhung der Prämie nach 
§ 8 III AHB

In den Allgemeinen Haftpflicht ver -
sicherungsbedingungen (AHB) ist
vereinbart, dass ein unabhängiger
Treuhänder eines jeden Jahres die
Steigerung / Minderung der Scha -
dens quote aller Haftpflicht ver -
sicherer gegenüber dem vorver-
gangenen Jahr ermittelt (§ 8 III
AHB). Dieses Jahr ergab sich eine
Steigerung der Schadensquote
um 5 %, so dass jeder Haftpflicht -
versicherer berechtigt ist, die
Versicherungsprämie entspre-
chend zu erhöhen. Nach unserem
Kenntnisstand haben alle Haft -
pflichtversicherer ab dem 1. Juli
2008 diese Prämienangleichung
durchgeführt.

Rechtsfolge - Kündigungsrecht

Sollte Ihre neue Rechnung zur
Berufshaftpflichtversicherung eine
Prämienerhöhung vorsehen, ohne
dass sich das Risiko verändert
hat, so besteht ein außerordentli-

ches Kündigungsrecht innerhalb
einer Frist von einem Monat ab
Kenntnis.

BDA-Rahmenvertrag: 
Prämien bleiben konstant!

Der BDA hat schon vor einigen
Jahren – unter Vermittlung der
Funk Hospital-Versicherungs -
service GmbH – einen Rahmen -
vertrag mit dem Bayerischen
Versicherungsverband abge-
schlossen. Viele BDA-Mitglieder
nehmen die Vorteile dieses
Vertrages zur Berufshaft pflicht -
versicherung schon in Anspruch:
umfangreiche Leistungen zu be -
sonders günstigen Beiträgen.

Der Versicherungsmakler konnte
den Bayerischen Versicherungs -
verband dazu bewegen, bei dem
BDA-Rahmenvertrag zur Berufs -
haftpflichtversicherung auf diese
Prämienangleichung zu ver zich -
ten, so dass die Versicherungs -
prämien nicht erhöht werden.

Wenn Sie an diesem zeitgemäßen,
leistungsstarken und günstigen
Versicherungsschutz für BDA-
Mitglieder interessiert sind, sollten
Sie Ihren Versicherungsbedarf
ermitteln und die Chance einer
individuellen Beratung sowie eines
unverbindlichen Angebotes nut-
zen. Nähere Informationen zu dem
BDA-Rahmenvertrag sind auf der
Homepage abrufbar:
www.bda.de/downloads/
22_vers-service-rechtschutz.pdf.  

BDAktuell JUS-Letter
Alle bisher veröffentlichten 

Jusletter sind auch im Internet
abrufbar:

www.bda.de/03_2jusletter.htm


